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Vorbemerkung

Im November L9B2 hat der Niedersächsische Minister für Wis-
senschaft und Kunst den Wissenschaftsrat um ei-ne Empfehlung
zur Frage der weiteren institutionellen Förderung des Krimi-
nologischen Forschungsinstitut,s Niedersachsen e.V. (KFN)

gebeten. Das KEN wurde im September L979 aufgrund ej.nes Be-

schlusses der niedersächsischen Landesregierung gegründet
und erhäIt bis Ende 1984 elne institutionelle Förderung aus

Mj"tteln des "niedersächsischen Vorab" der Stiftung Volkswa-'
genwerk. Die Landesregierung hat in Aussj-cht genommen, das

Institut ab 1985 aus Mi-tteln des Landeshaushalts weiter zu

fördern, sofern der Wissenschaftsrat die Bewährung der For-
schungsarbeit feststellt und die Weiterführung des Instituts
für sinnvoll erachtet.

Das Institut hat dem l{issenschaftsrat im Jahre 1983 die bis-
her aus seiner Arbeit hervorgegangenen Veröffentlichungen
und weiteres umfangreiches Material vorgelegt.

Zur Vorbereitung seiner Stellungnahme hat der Wissenschafts-
rat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der auch Sachverständi-
ge angehörten, die nicht lt{itglieder des Wissenschaftsrates
sind. fhnen ist der k'lissenschaftsrat zu Dank verpflichtet.

Die Arbeitsgruppe hat am 17. Oktober I9B3 das Institut be-
sucht und ein Gespräch mit dem Vorstand und mit Mitgliedern
des wi-ssenschaftlichen Kuratoriums des Instituts geführt.

Nach Beratung im Forschungsausschuß hat der Wissenschafts-
rat diese Stellungnahme am 11. Mai 1984 verabschiedet-
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A. Ausgangslage

A. f. Kriminologische Forschung in der Bundesrepublik
Deutschland

Die Kriminologie befaßt sich mit den Erscheinungsformen, der
Entstehung, der Verbreitung, den Wirkungen und der sozialen
Kontrolle abweichenden Verhaltens, namentlich desjenigen ab-
weichenden Verhaltens, welches strafrechtliche Tatbestände
erfüIlt. Als wissenschaftliche Disziplin ist sie in ihren
Ursprüngen eng mit der Rechtswissenschaft und der Medizj-rr, '
insbesondere der Psychiatrie, verbunden. Jedoch hat sie sich,
ausländischen Vorbildern folgend, in der Bundesrepublik
Deutschland, vor allem nach 1960, verstärkt zu einem Fach-
gebiet sui generis entwj-cke1t, das einerseits eigenständige
Theorien und Arbeitsweisen einführt, andererseits aber -
zumal in methodologischer Hinsicht auf Beiträge aus einer
Vielzahrl- von Disziplinen zurückgreift. Unter ihnen sind die
Sozial- und Verhaltenswj-ssenschaften (Psychologie, Sozi-oIo-

9ie, Erziehungswissenschaft) von besonderer Bedeutung.

Quantitative Aspekte

Ein exaktes Bild vonr Umfang kriminologi-scher Forschung in
der Bundesrepublik Deutschland ist schwer zu gewinnen.
Im Jahre Lgl2 zählte der Wissenschaftsratl) ,.,"n.=^.a 17

kriminologische Arbeitsgruppen an Universitäten sowie zwei
außeruniversitäre Institutionen, in denen kriminologische
Eorschung betrieben wurde. Im Jahre I984 umfaßt die Adres-
satenliste des Schwerpunktprogramms "Empirische Sanktions-
und Normgeneseforschung" der Deutschen Forschungsgemein-
schaft 54 Namen an 25 Orten; jedoch ist nur ein Teil

f) Stellungnahme zur Errichtung einer Kriminologischen Zen-
tralstelle; in: Wissenschaftsrat: Iimpfehlungen und SteI-
Iungnahmen 1972, S. 39 41.



4-

dieser Wissenschaftler zur ZeLL mit empirischen kriminolo-
gischen Forschungsvorhaben befaßt. Die in der ei-nschlägigen
Literatur greifbaren Zahlenangaben enthalten zumeist auch

Vorhaben anderer Arbeitsrichtungen und Doppelzähl-ungenl) .

Einen verhäItnismäßig gesicherten Anhaltspunkt kann die
Zahl der Veröffentlichungen empirischer Arbeiten in wissen-
schaftlichen Zeitschriften geben. In den beiden wichtigsten
deutschen kriminologischen Zeitschriften, der lt4onatsschrift
für Kriminologie und Strafrechtsreform und dem Kriminologi-
schen Journal, wurden zusammen im Durchschnitt der Jahre

1980 bis 1982 etwa 15 derartige Arbeiten pro Jahr veröffent-
licht.

f. 2. Instltutlonen krlmlnologlscher Forschungt

fnstitutionell ist die Kriminologie in den Universitäten
vorwiegend den Rechtswissenschaften und hier dem Strafrecht
zugeordnet; Lehrstühle und Institute für Kriminologie und

Strafrecht (oder umgekehrt) sind häufig. Kriminologische For-
schung wird außerdem in Instituten oder Fachbereichen der so-
zialwissenschaftlichen Disziplinen sowie der Medizj_n betrie-
ben. Auf die Folgen dieser verschiedenen Zuordnungen für die
kriminologische Forschung wird noch einzugehen sein.

Außerhalb der Universitäten sind zwei Typen kriminologischer
Forschungsinstitutionen zu unterscheiden. Der quantitativ
überwiegende Typus sind Institute oder Arbeitsgruppen, di-e

i-nnerhalb der verschiedenen Institutionen der Strafrechts-
pflege oder in enger ivachbarschaft zv ihnen angesiedelt sind
und deren Forschungsakti-vität von den Bedürfnissen dieser
Institutionen bestimmt wird. Beispiele sind das Kriminali-
stische Institut des Dundeskriminalamts, die kriminologische

1) Günther Kaiser: Kriminologische Forschunq - ein Ausblick,
j-n: Ilelmut Kury (Hrsg. ): Perspektiven und Probleme krimino-
logischer E'orschung, Köl-n, Berlin u.d.r Carl Iieymanns
Verlag 1981, S. 635 ff.t Oskar Hartwieg und Bundesministe-
riuni der Justiz (Hrsg. ) : Rechtstatsachenforschung' und Krimi-
nologi-e, Kö1n : Bunclesanzeiger Verlag 2/1978-
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Forschungsgruppe des Bayerischen Landeskriminalamts, die 

Forschungsstelle der Polizeiführungsakademie in Hiltrup 

und die etwa gleichzeitig mit dem KFN eingerichtete Refe-

ratsgruppe "Planung, Forschung und Soziale Dienste" im 

Niedersächsischen Ministerium der Justiz. Zu nennen ist 

hier auch das Projekt der Errichtung einer "Kriminologi-

schen Zentralstelle" von Bund und Ländern, zu dem der Wis-

senschaftsrat bereits 1972 Stellung genommen hat. Zwar hat 

die 50. Konferenz der Justizminister und -senatoren 1979 in 

München deren Realisierung beschlossen, sie ist inzwischen 

auch als eingetragener Verein mit Sitz in Wiesbaden errich-, 

tet. Jedoch konnte sie ihre Arbeit bisher nicht aufnehmen, 

weil ihr die notwendigen Haushaltsmittel nicht zur Verfügung 

stehen. Der andere Typus - von Behörden aller Art unabhängi-

ge, explizit kriminologische Forschungsinstitute außerhalb 

der Hochschulen - war bis zur Gründung des KFN nur in der 

Forschungsgruppe Kriminologie des Max-Planck-Instituts für 
ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg 

verwirklicht. 

I. 3. Gegenstände der Forschung 

Die Gegenstände der kriminologischen Forschung sind viel-

fältig. Folgt man der eingangs (S. 3) genannten Definition, 

so sind folgende Forschungsfelder als Beispiele zu nennen: 

- Die vielfältigen tatsächlichen Erscheinungsformen der Kri-

minalität sind Gegenstand von kriminologischen Untersuchun-

gen zu Einzeldelikten oder zu bestimmten Gebieten, z.B. 

der Wirtschafts-, der Verkehrs-, der Gewalt- und der Dro-

gen-Kriminalität. Diesen Gebieten kommt gegenwärtig beson-

dere Bedeutung zu. 

- Zum Bereich "Entstehung von Kriminalität" gehört als ein 

"klassisches" Gebiet der Kriminologie, das auch in der Bun-

desrepublik Deutschland vertreten ist, die Erforschung der 
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Persönlichkeit und der sozialen Beziehungen des Täters.
Zu den unvermindert aktuellen Themen gehören beispiels-
weise Probleme der Rückfäl1igkeit ej-nschließlich der
Prognostik und solche einzelner Tätergruppen (2.8.
Terroristen, Sexualtäter, junge Täter, zumal Ausländer-
kinder der sogenannten zwej-ten oder dritten Generation).

Verbreitung und Wirkungen der Kriminal-ität sind einer-
seits Gegenstand der Kriminalstatistik und der Dunkel-
feldforschung, andererseits insbesondere von Arbej-ten
zur Person und zur Roll-e des Opfers. Die Dunkelfeldfor-
schung und die Vj-k+.imologie haben in den letzten Jahren
zunehmend das Interesse auf sich gezogen.

Die soziale Kontrolle von Kriminalität ist ein breites
Gebiet; einschlägige Arbeiten reichen von der Normgenese

über die Sanktionsforschung im engeren Sinne mit ProbIe-
men der Strafzumessung, des Strafvollzugs, der Bewäh-

rungshilfe us\d. und ihrer jeweiligen Wirkung bis zu Fra-
gen der strafrechtlichen und der sozialen Prävention, der
Resozialisierungi und der Alternativen zu Strafverfahren
und Strafvollzug. Arbeiten zu diesen Themen sind in der
Bundesrepublik verhäItnismäßig zahlreich und werden un-
ter anderem in dem bereits erwähnten Schwerpunktprogramm

der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Neben und "über" diesen Einzelaspekten steht die Aufgabe der

Entwicklung von kriminologischen Theorienr äfl denen empi-
rische Forschung sich orientieren kann. Auf diesem Gebiet

werden seit einigen Jahren im Ausland starke Anstrenungen

unternommen, während deutsche Beiträge weniger zahlreich sind

und vorwiegend ausländische Denkansätze rezipieren.
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Auf all-en dlesen Gebieten gibt es 1n der Bundesrepublik
sowohl Arbeiten, die mehr der "Grundlagenforschung" z,JztJ-

rechnen sind - etwa zu allgemeinen Problemen der General-
prävention oder der Normgenese -, als auch "praxisorien-
tierte" Forschungen, deren Themen mehr oder minder unmittel-
bar im Zusammenhang mit der Gesetzgebung, der Strafrechts-
pflege ej-nschließlich des Strafvollzugs und der Bewährungs-
hilfe sowie der Verwaltung stehen und auf diese zurückwir-
ken sollen. Insgesamt hat sich in der Kriminologie jedoch
weitgehend die Auffassung durchgesetzt, daß die Unterschei-
dung zwischen "praxisorientierter" Forschung und Grundla-
genf orschung wenig aussagiekräf tig j-st, daß vielmehr der
"Praxisbezvg" einer Untersuchung im Sinne ihres Wertes für
kriminalpolitische Entscheidungen (auf allen Ebenen von der
Legislative bis zum Strafvollzug) vor alfem von ihrer theo-
retischen Pundierung und von der Aussagefähigkeit ihrer
empirischen Ergebnisse abhängt.

In seiner bereits erwähnten Stellungnahme aus dem Jahre 1972

hat der Wissenschaftsrat ausgeführt, die kriminologische
Forschung könne sich nicht in der erforderlichen Weise ent-
falten, da sie an den einzelnen Instituten naturgemäß in
der Aufgabenstellung begrenzt sei und nur an wenigen Stel-
len j.n der notwendigen interdisziplinären Zusammenarbeit
geforscht werde. Für die praktischen Beciürfnisse der Gesetz-
gebung, der Rechtspflege und der Verwaltung beständen nur
wenige t'töglichkeiten, die erforderlichen Forschungen durch-
führen zu lassen. Auch die kriminologische Grundlagenfor-
schung bedarf nach der damaligen Auffassung des lrrlissenschafts-
rates der verstärkten F'örderung.

Obgleich das personelle Forschungspotential in der Krimino-
logie seitdem deutlich zugenommen hat, ist diese Beschrei-
bung der Sachlage - von rühmlichen Ausnahmen abgesehen - im
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wesentlichen heute noch gültig. Die Gründe dafür sind vor 

allem struktureller Art. Die Kriminologie ist an den Hoch-

schulen zwar wissenschaftlich, dagegen nicht institutio-

nell, eine eigenständige Disziplin. Aus der vorstehenden 

Beschreibung der Gegenstände kriminologischer Forschung geht 

hervor, daß Erkenntnisfortschritte in der Regel die Durch-

führung empirischer Untersuchungen voraussetzen. Jedoch 

hat sich gerade in den juristischen Fachbereichen oder Fa-

kultäten, denen die Kriminologie zumeist zugeordnet ist, 

eine Tradition empirischer Forschung mit wenigen Ausnahmen 

bisher noch nicht etablieren können. Eine personelle und 

sachliche Ausstattung der kriminologischen Forschungsgruppen 

in den Universitäten, welche anspruchsvolle empirische Un-

tersuchungen zu tragen vermöchte, ist infolgedessen ebenso 

unüblich wie die Einstellung von Sozialwissenschaftlern als 

Mitarbeiter in Forschungsvorhaben juristischer Fakultäten. 

Kriminologische Forschung findet daher in den Universitäten 

zur Zeit überwiegend im Rahmen kleinerer Forschungsvorha-

ben statt, die von den Professoren und anderen ständig an 

der Universität tätigen Wissenschaftlern betreut und von Dok-

toranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern auf zeitlich 

befristeten Stellen, die oft aus Drittmitteln finanziert 

werden, durchgeführt werden. Arbeiten, die den Einsatzgroßer 

oder interdisziplinär zusammengesetzter Forschungsgruppen 

über mittlere oder gar längere Zeiträume erfordern, haben 

unter diesen Bedingungen kaum Aussicht auf Inangriffnahme 

oder gar Erfolg. Das erklärt den von Fachleuten häufig ge-

äußerten Eindruck einer gewissen Zufälligkeit und Zersplit-

terung der universitären kriminologischen Forschung sowie 

die verbreitete Auffassung, daß das Verhältnis von Aufwand 

und Ertrag zu wünschen übrig lasse. 

In den außeruniversitären Institutionen kriminologischer. 

Forschung können die Voraussetzungen für die Durchführung 

größerer empirischer Vorhaben günstiger sein. Jedoch ist 
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von den Instituten außerhalb der Hochschulen nur das Max-

Planck-Institut für ausländisches und internationales Straf-
recht mit solchen Untersuchungen bislang hervorgetreten.
Den Institutionen, die den in der Strafrechtspflege täti-
gen Behörden direkt zugeordnet sind, fehlt es teils an ei-
ner quantitativ ausreichend.en personellen Besetzung, teils
sind si-e in ihrer Aufgabenstellung auf Arbeiten festgelegt,
von denen jeweils kurzfristige Ergebnisse erwartet werden.

Aus alledem ergibt sich das Bild einer als unbefriedigend zv

bezeichnenden Lage der empirischen Kriminologie in der Bunr

desrepublik. Das gilt auch im internationalen Vergleich: Ins-
besondere Nord.amerika, England, Skandinavien und die Nieder-
lande halten einen Forschungsvorsprung. Hinzu kommt, daß

es der deutschen Kriminologie an einer die Kriminologen
hierzulande zusammenfassenden und auch Funkti-onen der Außen-

vertretung wahrnehmenden Gesellschaft fehlt: Die (traditions-
reichere) "Gesellschaft für die Gesamte Kriminologie" und

die (jüngere) "Deutsche Kriminologische Gesellschaft" haben

bisher nicht zueinander finden können.

Speziell im ilinbllck auf die Art von Forschung, wie sle für
das KFN in lrrage konurt, ist schließlich zu bemerken, daß

zwar die Deutsche Forschungsgemeinschaft gegenwärtig mit
rund einer l'lillion DM pro Jahr ein Schwerpunktprogramrrr zur
empirischen Sanktions- und Normgeneseforschung finanzi-ert,
durch welches eine Reihe wichtiger laufender Projekte grö-
ßeren Zuschnitts gefördert \^/ird. Dieses Programm l-äuft je-
doch nach mehrfacher Verlängerung spätestens 1989 unwider-

rufli-ch aus. Damit wird eine der ohnehin nur wenigen auf
die Kriminologie bezogenen Möglichkeiten der Forschungs-
förderung ciurch Drittmittel in absehbarer Zeit wegfallen.
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A. II. Das Kriminoloqlsche Forschunqs lnstltut Nledersachsen

I1 Geschichte und Zielsetzung

Di-e Gründung des Kriminologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachsen ist vor deni }iintergrund der eingangs dargestellten
Situation der kriminologischen Forschung in der Bundesrepu-
blik zu sehen. A1s die niedersächsische Landesregierung Mit-
te L978 die Absicht formulierte, die Arbeit der Referats-
gruppe "Planung und Forschung" des Landesjustizministeriums .

durch ein unabhängiges Forschungsinstitut zu ergänzent ge-

hörten zu den tragenden Gesichtspunkten das Fehlen von 9e-
sichertem lrlissen über die Wirkungen kriminalrechtlicher
Sanktionen und die geringen Aussichten, daß diese Lücken
in absehbarer ZeIL durch Forschung an den Universitäten be-
hoben werden könntenr) .

Das Projekt der Institutsgründung wurde zusammen mit anderen

der Forschungsstrukturkommission vorgelegt, die der Nieder-
sächsische i"linister für Wissenschaft und Kunst im Spätsommer

L978 berufen hatte. Die Kommission begrüßte die Absicht der
Förderung institutionalisierter kriminologischer Forschung

in Niedersachsen. Sie empfahl der Landesregierung grundsätz-
lich, entsprechende Mittel für einen Zeitraum bis ztr fünf
Jahren zur Verfügung zu stellen. Sie wies zugleich mlt die-
ser Empfehlung auf eine Anzahl klärungsbedürftiger Grund-

satzfragen hin; dazu gehörten das Problem der Anschlußfinan-
zierung nach einer Laufzeit bis zu fünf Jahren und "die
Sicherung der für die Forschung notwendigen Autonomie, der
Voraussetzung (en) für ciie Gewinnung eines qualifizierten

1 ) VgI. Hans-Dieter Schwind: Kriminologische Forschung und
Kriminalpolitik, in: Helmut Kury (Hrsg. ) : Perspektiven
und Probleme tcriminologischer Forschung, KöIn 1981, S.
80 f f .; sowie derse1be: Leitplanung Justizvol.J-zug 2OOO,
in: Der Weg 2/1978, S. 4 - 10, vor a11em S. B.
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Lej-ters sowie für die Mobilität und Innovationsfähigkeit
des wissenschaftlichen Personal="1 ) 

.

Am 22. I,lai L979 beschloß die LandesregierüDg, ein Forschungs-
institut mit Sitz in [Iannover zu errichten, das ab 1980

für fünf Jahre aus Mitteln des "niedersächsischen Vorab"
oer Stiftung Volkswagenwerk finanziert werden sollte.
Für den Fall, daß die in dieser Zeit zu betreibenden Bemü-

hungen des Landesjustizministers um eine anderweitige An-
schlußfinanzierung nicht zum Erfolg führten, nahm die Lan-
desregierung für die Zeit danach eine L-inanzierung aus dem

Landeshaushalt in Aussicht mit cier lv1aßgabe, daß der Wissen-
schaftsrat die Weiterführung des Instituts nach den ersten
fünf Jahren für sinnvoll erachte.

Ein T.rägerverein wurde am 15. SeptenrJcer L979 gegründet,

nachdem zuvor bereits eine Stellenausschreibung stattgefun-
den hatte. Das Institut wurde offiziell am 1. Januar 1980

eröf fnet uno nahm am 1.4.1980 sei-ne wi.ssenschaftliche Ar-
beit auf. Zum 1.4.1980 wurde auch der Leiter des Instituts

bestellt. Zwischen April und September 1980 wurden die
übrigen neun Stellen, die dem Institut für wi-ssenschaft-
liche Mitarbeiter zur Verfügung stehen, besetzt. Einige
l,litarbeiter blieben nur kurze Zeit am Institut; ihre Nachfol-
ger auf den vakant gewordenen Stetlen wurden bis zum Septem-

ber 1981 eingestellt. l\ach ihrer akadernischen lterkunft
sind die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter Sozialwis-
senschaftler. Der Leiter und ein weiterer Mitarbeiter sincl
pronroviert; clie übrigen streben eine Promotion an.

Nach seiner Satzung hat das Institut Cie Aufgabe, "praxis-
orientierte krimj-nologische Forschung zu betreiben und zu

1) Bericht der
sächsischen
ver 1980, S.

Forschungsstrukturkommission bei dem Nj-eder-
Minister für Wissenschaft und Kunst, Hanno-

27.

t
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fördern. Die Forschung dient der Kriminalpolitik, der prak-
tischen Strafrechtspflege und dem Strafvollzug einschließ-
lich Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht und

Entlassenenhilfe. Erprobt werden auch strafvollzugsersetzen-
de oder -ergänzenOe Maßnahmen und ressortübergreifende Prä-

ventivprogramme. DaS Institut erfüI1t selne Aufgaben durch
Eigenforschung (. . . ) . Die Mitarbeiter des Instituts betrei-
ben diese Forschung interdisziplinär, so daß Methoden, Er-
fahrungen und Erkenntnisse aus allen Fachrichtungen zvr je-

weiligen Problemlösung eingebracht werden können. Zur Er-
füllung einzelner Aufgaben können Dritte herangezogen wer-
clen. Das Insti-tut unterhä1t engen Kontakt zu einschlägigen
in- und ausländischen Forschungseinrichtungen, soh'eit es

zur eigenen Aufgabenerfüllung notwendig ist. "

II. 2. Struktur und Arbeitswei-se

Das Institut hat die Rechtsform eines gemeinnützigen einge-
tragenen Vereins. Mitglieder des Vereins sind derzeit Hoch-

schullehrer der Kriminologie und benachbarter Disziplinen
an verschieoenen deutschen Universitäten und Beamte, die in
der Strafrechtspflege in Niedersachsen tätig sind.

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der
Vorstand. Ferner sieht die Satzung die Berufung eines wis-
senschaftlichen Kuratoriums und eines Geschäftsführers vor.

Die Mitgliederversammlung hat neben den vereinsrechtlich
in § 21 ff. BGB vorgeschriebenen Aufgaben (WahI und Entla-
stung des Vorstands, Aufnahme von Mitgliedern' Rechnungs-

prüfung etc. ) unter anderem folgende Funktionen:

sie bewilligt den tiaushaltsplan, nachdem das Kuratorium
zu ihm Stellung genomrnen hat;

sie wählt die Mitglieder des wissenschaftlichen Kuratoriums;



- 13 - 

- sie kann Vorschläge zur Forschungsplanung des Instituts 

und Projektvorschläge unterbreiten und hat ein Vetorecht 

gegenüber entsprechenden Beschlüssen des Vorstands; 

- der Inhalt der Dienstverträge mit den Mitgliedern des Vor-

stands bedarf ihrer Zustimmung; 

- sie hat ein Vetorecht gegenüber der Einstellung wissenschaft-

licher Mitarbeiter durch den Vorstand; diese hat zu unter-

bleiben, wenn zwei Mitglieder ihr widersprechen. 

Der Vorstand besteht aus bis zu drei Personen, die auf fünf 

Jahre gewählt werden; Wiederwahl ist zulässig. Er ist ver-

antwortlich für die wissenschaftliche Leitung des Instituts 

und für die Forschungsprojekte sowie für alle Angelegenhei-

ten, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

Insbesondere schließt er die Anstellungsverträge mit den 

Mitarbeitern, bestellt den Geschäftsführer und dessen Stell- 

vertreter für jeweils 

ordnung des Instituts 

arbeiter. Während der 

des Niedersächsischen 

Gründungsmitglied des 

und stellvertretender 

zwei Jahre und erläßt die Geschäfts-

und die Dienstordnung für die Mit-

ersten beiden Jahre war ein Beamter 

Ministeriums der Justiz, der auch 

Vereins ist, Mitglied des Vorstands 

Direktor. Derzeit besteht der Vor- 

stand aus dem Direktor und einer wissenschaftlichen Mitar-

beiterin des KFN. 

Der Geschäftsführer unterstützt den Vorstand und leitet die 

Institutsverwaltung; er stellt die Jahresrechnung auf. Er 

hat das Recht, an den Sitzungen aller Organe des Vereins 

teilzunehmen. Geschäftsführer war zunächst ein Beamter des 

Niedersächsischen Ministeriums der Justiz im Nebenamt; der-

zeit ist ein Verwaltungsangestellter des Instituts zum Ge-

schäftsführer bestellt. 
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Im wissenschaftliciren Kuratoriurn, cressen Mitglieder auf
sechs iahre gewählt werden, sollen nach der Satzung "mög-
lichst al.le Diziplinen und Fachbereiche, die für die kri-
minologische Irorschurlcy Vorr l3edeutung sind, vertreten sein".
Us berüt c{en Vorstan<j und die l{itgliederversanrn}ung bei
ihren satzungsgemäfJen Aufgaben. Die Forschungsplanung des

Instituts uno die üinzelprojekte bedürfen seiner Zustim-
mung. Es wäh1t aus seiner Mitte einen Vorsitzenden für die
Dauer von zwei Jahren; Wiederwahl ist zulässig. Die Zahl
seiner Mitglieder ist in der Satzung nicht festgelegt. t4it-
glieder sinci zvr Zeit sieben Flochschullehrer der Krimino-
Iogie unC benachbarter Disziplinen, die sämtlich auch l4it-
glieder des Trägervereins sind (sieben von zehn l4itglie-
dern insgesamt), und ein Beamter des Niedersächsischen
I"linisteriums der Justiz.

Der ilaushalt des Instituts hat ein Volumen von rund 1 r 8

Mil-llonen DM (1983). Die Ausgaben des Jahres I9B2 betrugen
I,73 Millionen DM; hiervon wurden rund IOO.OOO DM aus ABM-

Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und 40.OOO DM aus Mit-
teln der Stiftung "Deutsche Jugendmarke" finanziert. Von

den Ausgaben L982 entfielen rund 1,05 Millionen Dt{ auf Per-
sonalausgaben und rund Or65 MilIionen DM auf Sachausgaben,

darunter rund r40.ooo DM für die Bibliothek und rund 150.ooo
DM für Aufträge an Dritte (2.8. werkverträge für Feldunter-
suchungen) .

Der Stellenplan des Instituts umfaßt zehn Stellen für V,Iis-
senschaftler (eine außertarifliche, eine Iä, sieben Ib und

eine IIa BAT) und sieben Stellen für nichtwissenschaftliche
Mitarbeiter. Drei weitere wissenschaftliche Mitarbeiter h'ur-
den für kürzere Zeiträume in den Jahren 1981 und L9B2 aus

ABM-MitteIn eingestellt. AlIe Stellen sind im Hinblick auf
das Auslaufen der Fin.:nzierung aus Mitteln der Stiftung Volks-
wagenwerk befristet besetzt; die Mehrzahl der Verträqe Iäuft
am 31.12.L984 aus.
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lJie Arbej-t des Instituts ist in .Llinzelpro jekten orqanisiert.
Eür jedes Projekt ist ln der Regel ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter verantwortlich, in einigen Fä1len zwe:_. Der
l'ortschritt der Projekte wird regelmäßig - in Abständen von

zwei Wochen - von aIlen wissenschaftlichen Mitarbeitern des
Instituts gemeinsam diskutiert. Hierdurch soII erreicht \^rer-

oen, daß die Erfahrungen der verschiedenen am Institut ver-
tretenen Disziplinen (Rechtswissenschaft, Psychologie, So-
ziologie, Erziehungswissenschaft) allen Vorhaben zugute kom-

men.

Das wissenschaftliche Kuratorium erwartet zu seinen halb-
jährlich stattfindenden Sitzunqen schriftliche Sachstands-
berichte zu jedem Vorhaben, die in den Sitzungen durch münd-

liche Erläuterungen der Projektleiter ergänzt werden. Die
l4itglieder des Kuratoriums haben bislang selbst keine Vor-
i-raben am Institut rnitiiert; sie haben jedoch die Mitarbei-
ter des Instituts i-n und teilweise auch zwischen den Sit-
zungen beraten, vor allem im Hinblick auf die An1age und

I'lethodik oer Arbeiten.

Weder in der Anlage der einzelnen Projekte des Instituts
und ihrem Zusammenhang untereinander noch in dem Zusarnmen-

wirken zwischen dem Institut und dem Kuratorium wird nach
dem Eindruck des Wissenschaftsrates bislang ein Iängerfri-
stiges Gesamtkonzept interdisziplinärer kriminologischer
Forschung erkennbar. Eine mögliche Ursache hierfür ist in
oem Bestreben des rnstituts zu suchen, in dem Zeitraum, für
den Mittel gesichert zur Verfügung stehen, möglichst viele
einzelne, greifbare Resultate zu erzielen. Darüber ist die
gerade in der Gründungsphase eines Forschungsinstituts

auch als Voraussetzung für das rasche und wirkungsvolle
Aufgreifen aktueller anwendungsnaher Fragen - wichtige Ent-
wicklung übergreifender Konzepte vernachlässigt worden.
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II. 3. Wissenschaftliches Programm 

In seiner gegenwärtigen Arbeit befaßt sich das KFN mit Fra-

gen der Prävention von Kriminalität, mit ambulanten Maßnah-

men zur Resozialisierung und mit dem Strafvollzug. Der 

Schwerpunkt liegt bei den ambulanten Maßnahmen zur Resozia-

lisierung, namentlich bei der Bewährungshilfe, nachdem ein 

ursprünglich am Institut angesiedeltes Projekt "Soziales 

Training mit Freigang an der Jugendstrafanstalt Hameln-

Tündern" Anfang 1981 von der Referatsgruppe "Planung und 

Forschung" des Niedersächsischen Ministeriums der Justiz 

übernommen wurde1). 

Die einzelnen derzeit am KFN betriebenen Vorhaben2) haben 

folgende Themen und Ziele: 

Prävention 

- "Evaluation eines sozialen Lernprogramms in der Schule mit 

delinquenzpräventiver Zielsetzung" (seit August 1980) -

Das Vorhaben ist ein Modellversuch, in dem ein 40 Unter-

richtsstunden umfassendes Lernprogramm für achte Klassen 

von Haupt- und Realschulen sowie eine begleitende Lehrer-

beratung entwickelt und in sieben Klassen von Schulen in 

Hildesheim erprobt werden. 

- "Exploration eines Gruppentrainings mit Eltern zur Delin-

quenzprävention bei Kindern" (seit März 1982) 

Hier wird der Versuch unternommen, für "Problemfamilien", 

1) Vgl. Helmut Kury: Das Kriminologische Forschungsinstitut 
Niedersachsen e.V. und sein Forschungsprogramm, in: dersel-
be (Hrsg.): Perspektiven und Probleme kriminologischer For-
schung, Köln 1981, S. 33 ff. 

2) Die folgende summarische Beschreibung gibt den Stand vom 
Oktober 1983 wieder. 

)I
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die dem KFN von Erziehungsberatungsstellen genannt wurden,

ein GruppentraJ-ning mit dem ZieI einer Verbesserung der
Eltern-Kind-Interaktion zu entwickeln und zu erproben.

Ambulante Sanktionen

"Straf (rest)-Aussetzung zur Bewährung: quantitative und
qualitative Aspekte der Evaluation einer ambulanten Sank-

tionsforrn" (seit September 1980)

In diesem Projekt sollen durch Sekundäranalyse offizieller
Statistiken, durch Aktenanalyse beendeter Bewährungshilfe-
fäIle unci ciurch teilnehmende Beobachtung der Interaktion
zwj-schen Bewährungshelfern und Probanden Fragen der Selek-
tion oer Probanden durch die Gerichte und der Bedingungen
für ErfoIg oder Mißerfolg der Strafaussetzung zur Bewährung

untersucht werden.

"Die Interaktionsstruktur zwlschen Bewährungshelfer und Pro-
band - eine Analyse der Sichtweisen der Beteiligten" (seit
September 1981) -
ZieI des Vorhabens ist die Analyse der Arbeitsbeziehung
zwischen Bewährungshelfer und Proband während des Unter-
stellungszeitraums im Hinblick auf die Frage, inwieweit
und bei welcher Klientel eine helfende sozialpädagogische
Einflußnahme mög1ich ist. Die eingesetzten Methoden sind
teilnehmende Beobachtung sowie Fragebögen.

"Analyse geschlechtsspezifischer Unterschiede im Bewährungs-
prozeß: eine explorative Studie" (seit November 19Bt) -
itlit der Untersuchung wird versucht, durch Aktenanalyse und

mit Hilfe einer Fragebogenerhebung die Lebenssituation,
Problembelastungen und Problemlösungen männlicher und weib-
licher Probanden der Bewährungshilfe miteinander zu ver-
gleichen.
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"Jugendliche, die unter Bewährung stehen, und deren
Social Coping" (Januar 1981 bis Juni 1983) -
In diesem inzwischen abgeschlossenen Projekt wurden mit
Hilfe standardisierter Interviews unter Eiinsatz von Video-
Spots die Fähigkeiten und Verhaltensweisen jugendlicher
Probanden der Bewährungshilfe zur Bewältigung von typi-
schen Alltagsproblenen am Arbeitsplatz, in der Familie
u.a. untersucht.

"Probanden von Führungsaufsicht und Bewährungshilfe im Ver-
gleich - Empirische Studie über Integration und SociaI
CopJ"ng" (seit Februar 19BI) -
Das Vorhaben vergleicht durch Aktenanalyse und strukturier-
te Interviews mit Rollenspiel-Charakter ähnlich dem zuvor
genannten Projekt entlassene Strafgefangene, die der Füh-

rungsaufsicht unterstellt wurden, und Probanden der Bewäh-

rungshilfe anhand ihres Problemlösungsverhaltens im IIin-
blick auf die Berechtigung der unterschiedlichen Prognose

zrt ihrer Legalbewährung.

"Modellprojekt Jugendgerichtshilfe Braunschwei-9" (seit April
L982) -
In einem Modellversuch werden Maßnahmen zu Reduzierung der
Fallbelastung der Jugendrichter und zur verstärkten Nutzung

ambulanter Sanktionen im Interesse einer Senkung der Rück-
fäIligkeit jugendlicher Straftäter erprobt und begleitend
ausgewertet.

"Vollzugslockerung Urlaub: Erfahrungen und Erwartungen der
Beteiligten" (seit September 19Bl) -
l4it ililfe von Aktenanalysen, Fragebogenerhebungen bei Straf-
gefangenen und Mitarbeitern des Vollzugsdienstes und Inter-
views mit Anstaltsleitern, Sozialarbeitern etc. soll eine
Bestandsaufnahme des Llntscheidungsprozesses über die Gewäh-

rung von Urlaub an Strafgefangene sowie der Llrfahrungen

der Beteiligten (Gefangene, Anstaltspersonal) mit dem Ur-
laub versucht werden.
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Die ambulanten Sanktionen sollen auch künftig einen Schwer-
punkt der Arbeit des Instituts bilclen, zumal- ein großer
Teil der laufenden Vorhaben nach dem formalen Abschluß 1984

Folgeuntersuchungen nahelegt. Weitere Überlegungen gelten
Möglichkeiten der Prävention neuerer Kriminalitätsentwick-
lungen, vor allem in der Jugendkriminalität, Fragen des

Täter-Opfer-Ausgleichs und einer Überprüfung der EffLzi-enz
der t4aßnahmen gegen die Überbelegung der Strafanstalten.
Seitens des Kuratoriums wird Wert darauf gelegt, daß künf-
tige Untersuchungen mehr als bisher interdisziplinär ange-
legt sein sollten.

II. 4. I{eitere bisherige Aktivitäten

Wie aus den Ausführungen zum wissenschaftlichen Programm her-
vorgeht, hat das KFN entsprechend seinem Satzungsauftrag un-
mittelbar nach der Aufnahme seiner Arbeit damit begonnen,
empirische Untersuchungen in die VJege zu leiten. Diese sind
thematisch an aktuellen Problenren cier Kriminalpolitik, des

Strafvollzugs und der Bewährungshilfe orientiert. Die Unter-
suchungen sind zum großen Teil i-n clen Jahren I9BO und 19Bl
begonnen worden; sie sind überwiegeno mittel- bis langfristig
angelegt und folglich mit einer Ausnahme noch nicht abge-
schlossen. Der Stand der Untersuchungen ist im einzelnen
vom Institut laufend und umfangreich dokumentiert worden
und muß daher hier nicht referiert *ordc.,1). Im folgenden
wird daher lediglich noch auf Aktivitäten allgemej-ner Art
ei-ngegangen.

1) Ausführliche Berichte über die laufen«len Vorhaben des
KFN sind zuletzt veröffentlicht in dem von Hans-Jürgen
Kerner, Helmut Kury und Klaus Sessar herausgegebenen Sam-
melwerk "Deutsche Forschungen zvr Kriminalitätsentstehung
und Kriminalitätskontrolle", drei l3äncie, KöIn 1983.
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a) Zugang zum Untersuchungsfeld

Die Erschließung des Untersuchungsfeldes j-st ein wesentli-
cher Bestandteil jeglicher empirischer sozialwissenschaft-
licher Forschung; sie ist in den Institutionen der Straf-
rechtspflege wegen der besonderen Sensibilität aller Betei-
Iigten gegenüber Interventionen von außen nicht selten ungewöhn-

lich schwierig. Das KFN hatte in dieser Hinwicht wenig Probleme,
was den Strafvollzug und Cie Gerichte angeht. Das Nj-eder-

sächsj-sche Ministerium der Justiz, auf dessen Initiative
die Gründung des KFN zurückgeht, hat dessen Untersuchungen
stets unterstützL, wenn auch die Abgrenzung der Arbeiten
des KFN von denen der Referatsgruppe "Planung und Forschung"
des Ministeriums anfangs zu Problemen geführt hat, die die
Arbeit des Kt'N belastet haben.

Anders war die Situation in demjenigen Feld, dem zur Zeit
ein Großteil der Arbeit des KFN gewidmet ist: der Bewährungs-
hilfe. Hier bestanden angesichts der Gründungsgeschichte
des KFN zunächst erhebliche Vorbehalte auf seiten der Be-

währungshelfer und der Probanden, die erst im Laufe der Zeit
ausgeräumt werden konnten. Es scheint dem fnstitut hier ge-
lungen zu sej-n, ein VertrauensverhäItnis zu etablieren, das

eine günstlge Voraussetzung für ki.inftige Arbeiten bil-den
könnte.

Ahnlich problematisch war, wie aus den Berichten des KFN

hervorgeht, zunächst Cas Verhä1tnis zu den Schulen und Er-
ziehungsberatungsstellenr äuf deren Mitarbeit die Vorhaben
zur Primärprävention abweichenden Verhaltens angewiesen

sj-nd. Das KFt{ war hier nach eigener Darstellung weniger er-
folgreich als in der Bewährungshilfe.

Insgesamt liegt in der Erschließung des Zugangs zum For-
schungsfeld empirischer kriminologischer Arbeit ein wesent-
lj-cher Erfolg der bisherigen Arbeit des Instituts.
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b) Zusammenarbeit mit Universitäten und Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses 

Über das wissenschaftliche Kuratorium, dem eine große Zahl 

ausgewiesener Kriminologen verschiedener Universitäten 

und Forschungsinstitute angehört, sind die Verbindungen 

des KFN zu den Universitäten im Grunde optimal. Sie sind 

bisher jedoch nicht für eine systematische Nachwuchs-

pflege genutzt worden, indem beispielsweise Doktoranden oder 

Habilitanden von Universitäten die Möglichkeiten des KFN 

für empirische Untersuchungen genutzt hätten. Nach ihren 

Darlegungen haben sowohl das KFN - wegen der Aufbau-

situation und des "Erfolgsdrucks", auf den noch einzugehen 

sein wird - als auch die Mitglieder des Kuratoriums - wegen 

der als ungewiß empfundenen Kontinuität in der Arbeit des 

KFN - gezögert, eine Zusammenarbeit in dieser Form 

in die Wege zu leiten. Sie wird jedoch für die Zukunft an-

gestrebt. 

c) Einwerbung von Drittmitteln 

Das KFN hat bisher nur in einem Fall - für das Vorhaben "Ju-

gendgerichtshilfe Braunschweig" - neben seiner institutionel-

len Finanzierung sich um eine Finanzierung aus Mitteln Dritter 

bemüht; ferner hat es für ein Projekt zusätzliche Mittel über 

das ABM-Programm der Bundesanstalt für Arbeit durch Einstel-

lung arbeitsloser Lehrerinnen eingeworben. An dem Schwerpunkt-

programm "Empirische Sanktionsforschung - Genese und Wirkung 

von Sanktionsnormen und Sanktionen" der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft sind Mitarbeiter des KFN bisher nicht beteiligt, 

obgleich ein großer Teil seiner Arbeiten thematisch einschlä-

gig ist. 
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programm "Empirische Sanktionsforschung - Genese und Wirkung
von Sanktionsnormen und Sanktionen" der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft sind Mitarbeiter des KFi'i bisher nicht beteiligt,
obgleich ein großer Teil seiner Arbej-ten thematisch einschlä-
gig ist.
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d) Kolloquien

Bereits im Jahre I9BO hat das KFN mit der Veranstaltung von

i(olloquien zu aktuellen Themen kriminologischer Forschung

begonnenr äD denen renommierte Wissenschaftler, auch aus dem

Ausland, teilgenommen haben. Neben der Gelegenheit, die Arbei-
ten des Instituts in einem breiten Kreis von Fachleuten zu dis-
kutieren, haben diese Kolloquien dank der Auswahl der Teilneh-
mer ein Forum für die Dlskussion unterschledlicher Auffassun-
gen und Tenoenzen in der Krimj-nologie geboten, das sich nach.

Ansicht von Fachkennern sehr bewähr:t hat.

e) Veröffentlichungen

Die Beiträge zu den erwähnten Kolloquien hat das KFN in ei-
ner von seinem Leiter herausgegebenen Schriftenreihe veröf-
fentlicht. In dieser Reihe ist auch der größte Teil der 44

Einzelveröffentlichungen erschienen, die bis I9B3 aus der
Arbeit des Instituts hervorgegangen sind. Unter ihnen domi-
nieren Literaturüberblicke und Zwischenberichte, da die lau-
fenden Vorhaben des Instituts noch nicht den Stand erreicht
haben, der die Publikation von Ergebnissen erlaubt. Nur we-

nige Veröffentlichungen aus dem KFN sind in überregionalen
Fachzeitschriften erschienen.
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B. Stellungnahme

Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß die Gründung

des KFN durch die niedersächsische Landesregierung ange-

sichts der Bedürfnisse der Kriminalpolitik und des Entwick-
lungsstands der wissenschaftlichen Kriminologie elne begrü-

ßenswerte Initiative darstellte. Die Gründe hierfür sollen
zunächst dargelegt werden, ehe auf die Frage der weiteren
Förderung des KFN eingegangen wlrd.

B. I Zur empirischen kriminologischen Forschung

Bedürfnisse der Strafrechtspflege

Die Kriminalpolitik ist mit einer VieIzahI von Problemen

konfrontiert r zo deren Bewältigung empirisch begrünclete
Wege ohne zusätzliche Erkenntnisse kriminologischer For-
schung nicht gefunden werden können. Das betrifft sowohl

Fragen der Entstehung von Kriminalität a1s auch solche
ihrer sozialen Kontrolle, für die hier einige Beispiele
gegeben werden sollen:

- Präventiven Maßnahmen generell fehlt eine gesicherte
Grundlage, solange Ursachen sektoral unterschiedlicher
Entwicklungen von Kriminatität (stichworte: Jugendkri-
minalität, Betäubungsmittel-DeIikte, Wirtschaftkrimina-
Iität) nicht bekannt sind.

Präventive Maßnahmen im Vorfeld justitieller Kontrolle
haben in jüngerer Zeit eine theoretische und praktische
Bedeutung erlangt, der die Kriminologie noch hinterher-
hinkt (Stichwort: Genese krimineller Karrieren) i so fehlt
hj-erzulande bis heute eine Kohortenstudie nach angelsäch-
sischem Muster.
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Wo kriminelle Karrieren nicht haben verhi,ndert werden
können, zielen zahlreiche Reformmaßnahmen der letzten
Jahrzehnte darauf äb, bei Rückfalltätern die V'lahrschein-
Iichkeit erneuter Straftaten zu verringern (Stichworte:
ambulante statt stationäre Maßnahmen, Behandlungsvol:..zug,
sozialtherapeutische Anstalten). Ein Ausgleich des Defi-
zits gesicherter Erkenntnisse über ihre Wirksamkeit er-
scheinL nicht nur von großer gesellschaftspolitischer,
sondern auch (wegen der Kosten des Strafvollzugs) ent-
sprechender wirtschaftlicher Bedeutung.

Organisj-erte professionelle Kriminalität: Polizeiliche
Prognosen und erste (zumeist polizeiliche) Urkenntnisse
Iassen einen raschen Bedeutungszuwachs von Kriminalität
mit Mafia-strukturen auch in der Bundesrepublik erwarten.
Diesem Gebiet, angesledelt zwischen der vergleichswei-se
klassischen Wirtschaftskriminalität und den traditionel-
len Fragestellungen der Kriminologie, hat Ietztere sj-ch

bisher kaum zugewandt.

Früherkennung kriminalpolitisch bedeutsamer und krimi-
nologischer Forschung zugänglicher Entwicklungen: Schon

heute gibt es z.B. Anzeichen, daß etwa die umweltkrimi-
nalität bei einem früheren ZugrLff der Kriminologie mö9-

licherweise hätte verringert werden können-

Erfahrungswissenschaftliche Erkenntnisse dienen nicht zu-
letzt auch der Gesetzgebung. Sobefassen slch z.B. rechtspsycho-
Iogische Arbej-ten unter anderem mit der empirischen Be-

gründung oder Überprüfung strafrechtlicher oder strafver-
fahrensrechtlicher iriormen (entwicklungspsychologische Eva-

Iuierung von Altersgrenzen des Rechts, sozialpsychologi-
sche Analyse des Gerichtsverfahrens : Kommunikationsformen,

richterliche Urteilsbildung etc- ) -
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Zur Leistungsfähigkeit der bestehenden Institutionen

Der große Bedarf an kriminologischen Forschungsergebnis-
sen kann nicht ohne Forschungseinrichtungen befriedigt wer-
den, an denen langfristig angelegte, empirische Untersuchun-
gen in Zusammenarbelt von Forschern verschiedener Diszi-
plinen durchgeführt werden können. Nach Auffassung des Wis-

senschaftsrates ist die Schaffung entsprechender Einrich-
tungen i-n den Universitäten sowohl dringend erwünscht als
auch mög1ich. Ein denkbares Modell wäre beispielsweise die
Gründung einer entsprechend ausgestatteten "Zentralen Ein-
richtung", deren Mj-tarbeiter verschiedenen Fachbereichen
bzw. Fakultäten einer Universität angehören. De facto sind
jedoch unter den gegenwärtigen Verhältnissen solche Ein-
richtungen für kriminologische Forschung in den Universi-
täten nicht vorhanden. Die kriminologischen Institute der
juristischen Fakultäten sind in aIler Regel weder mj-t Per-
sonalstellen noch mit Sachmitteln hinreichend ausgestattet,
um anspruchsvolle empirische Forschung mit hinreichender
Konti-nuität betreiben zu können. Zudem stößt innerhalb ei-
ner juristischen Fakultät interdisziplinäre Zusammenarbeit

mit anderen Sozialwissenschaftlern nicht selten auf Skep-

sis oder Widerstand derjenlgen, deren Arbeitsweise über-
wiegend normativ-exegetisch bestimmt ist. Sch1ießIich steht
einer angemessenen Ausstattung der Kriminologie für empi-
rische Forschung auch die Notwendigkeit entgegen, die knappen

Ressourcen der juristJ-schen Fakultäten auf die Ausbildung
unter den Bedingungen der "Über1ast" zu konzentrieren.

Der Wissenschaftsrat häIt diese Sachlage für unbefriedigend
Er sieht jedoch wenig Chancen, daß in den Universitäten
kurzfristig durchgreifende Verbesserungen erreicht werden
können.
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Auch die behördennahen außeruniversitären Institute kön-
nen allein den Bedarf an Forschungserkenntnissen nicht dek-

ken. Ilinerseits sind ihre Aufgaben zumeist durch kurzfristj--
ge Anforderungen der Institutionen definiert, denen sie zuar-
beiten; zudem relcht ihre Ausstattung nicht aus, um daneben

selbstgewählte längerfristige Vorhaben durchzuführen. Ande-

rerseits fehlen ihnen großenteils auch die I'löglichkeiten,
sich gegenüber Kritik und Anregungen aus den Diszipli-nen
offenzuhalten, mit denen die Kriminologj-e in ständiger Wech-

selwirkung steht.

Aus diesen Gründen häIt der Wissenschaftsrat das Bestehen

unabhängiger außeruniversitärer kriminologischer Eorschungs-
institute für gerechtfertigt. SoIche rnstitute müssen jedoch

folgenden Anforderungen 1 ) genügen:

Die QuaIität der personellen Besetzung aIs Vorbedingung
für anspruchsvolle Forschung muß durch geeignete Vorkeh-
rungen gesichert sein; insbesondere slnd bei der Bestel-
Iung der leitenden wissenschaftler ähnLiche Verfahren und

Maßstäbe vonnöten, wie sj"e in Berufungsverfahren üblich
sino.

Der Umfang der personellen Ausstattung muß erlauben, daß

interdj-sziplinäre Vorhaben in Zusammenarbeit ausgewiesener
Forscher verschiedener fachlicher Herkunft durchgeführt
werden können.

Wissenschaftliche Unabhängigkeit und der notwendige Zugang

zum Forschungsfelci müssen gewährlej-stet sein.

Die Gestaltung der Verträge mit dem wissenschaftlichen
Personal muß auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kontinui-
tät und Wechsel angelegt sein.

Die folgende, nicht erschöpfende Aufzählungr beruht auf Emp-
fehlungen, die der Wissenschaftsrat schon häufig ausgespro-
chen hat; ausführlich dargelegt sind sie in den Empfehlungen
zu Organisation, Planung und f'örderung der Forschung (1975).



27

Eine enge Zusammenarbeit mit den Universitäten muß gesichert
sein; sie ist unter anderem Voraussetzung für eine angemes-

sene Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zur Weiter-
qualifikation für Tätigkeiten in der Porschung wie auch in
der Praxis der Strafrechtspflege.

Lline Leistungskontrolle durch erprobte Mechanismen der
wissenschaftlichen Ergebnisbewertung muß gewährleistet
sein.

B. II. Zum Kriminologlschen Forschungsinstitut Niedersachsen

Im KFN sind die genannten Forderungen gegenwärtig erst teil-
welse und in Ansätzen verwirklicht. Dies beruht zu einem we-
sentlichen TeiI auf der Tatsache, daß das KPN mit erhebli-
chen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Insbesondere
ist hier der Umstand zu nennen, daß das Verhältnis zwischen
dem KFl.l und der gleichzeitig beim Niedersächsischen Justiz-
minj-sterium neu eingerichteten Referatsgruppe "Planung, For-
schung und soziale Dienste" erst in einem längeren K1ärungs-
prozeß seine heutige Gestalt erreichte. Zudem war bei Aufnahme

der wissenschaftlichen Arbeit am I.4.I980 die Finanzierung
des KFI'I für einen Zeitraum von nur fünf Jahren gesichert,
so daß daß Institut sich gehalten sah, bereits nach etwa
dreieinhalb Jahren Grundlagen für eine Prüfung vorzulegen,
von deren Ausgang sein Fortbestehen abhängen würde. Ande-

rerseits ist es dem KFN troLz dieser Belastungen gelungen,
zu den Dienststellen der Strafrechtspflege, des Strafvoll-
zugs und insbesondere der Bewährungshilfe wertvolle Kontak-
te zu knüpfen, die für empirische Forschungen auf dem Ge-

biet der Krinrinologie unerläßlich sind; auch besteht im

KF}J für solche Forschungen eine leistungsfähige organisato-
risch-technische Infrastruktur. Insgesamt erscheitren dem
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Wissenschaftsrat Voraussetzungen gegeben, unter denen die 

weitere Arbeit des KFN konsolidiert werden kann. Dies gilt 

jedoch nur, wenn die qualitativen und organischen Mängel 

abgestellt werden, die in der bisherigen Tätigkeit des KFN 

hervorgetreten sind. Dazu bedarf es einer grundlegenden 

Umgestaltung des Instituts sowohl in organisatorischer Hin-

sicht als auch im personellen Bereich. 

II. 1. Wissenschaftliche Arbeit 

Die derzeit am KFN durchgeführten Untersuchungen haben über2  

wiegend explorativ-deskriptiven Charakter. Sie sind im An-

satz mehr durch - im allgemeinen durchaus sinnvoll ausge-

wählte - kürzerfristig anvisierte kriminalpolitische Ziele 

als durch wissenschaftliche Fragestellungen im geläufigen 

Sinne gekennzeichnet. Neuere theoretische Entwicklungen 

der Nachbardisziplinen, die für die Bildung von Hypothesen 

förderlich sein könnten, werden nicht genutzt. Es wird statt 

dessen vorwiegend der Versuch unternommen, das Untersuchungs-

feld nach möglichst vielen Richtungen gleichzeitig auszuleuch-

ten, ohne daß zuvor beantwortbare Fragen identifiziert und 

in prüfbaren Hypothesen formuliert worden wären. Soweit dies 

in Einzelfällen geschehen ist, sind die Resultate meist tri-

vial oder gar tautologisch, beispielsweise in dem Sinne, daß 

soziale Handlungskompetenz Straffälliger die Bewältigung 

ihrer Probleme fördere. Die Arbeiten mögen daher im Inter-

esse einer Erschließung des Untersuchungsfeldes für weitere, 

dann theoriegeleitete Forschung zum Teil nützlich sein. Sie 

sind jedoch für sich genommen überwiegend nicht geeignet, zu 

begründeten wissenschaftlichen Aussagen zu führen. Sie sind 

praxisorientiert zwar in der Hinsicht, daß ihre Themen von 

praktischen Problemen der Strafrechtspflege ausgehen, jedoch 

nicht in der Weise, daß sie fundierte handlungsleitende Aus-

sagen liefern könnten. 

28

Wissenschaftsrat Voraussetzungen gegeben, unter denen dj-e

weitere Arbeit des KFN konsolidiert werden kann. Dies gilt
jedoch nur, $/enn die qualitativen und organischen Mänge1

abgestellt werden, die in der bisherigen Tätigkeit des KFN

hervorgetreten sind. Dazu bedarf es einer grundlegenden
Umgestaltung des Instituts sowohl in organisatorischer Hin-
sicht ats auch im personellen Bereich.

IT 1 - Wlssenschaftliche Arbeit

Die derzeit am KFN durchgeführten Untersuchungen haben überj
wiegend exptorativ-deskriptiven Charakter. Sie sind im An-

satz mehr durch im allgemeinen durchaus sinnvoll ausgie-
wählte kürzerfristig anvj-sierte kriminalpolitische Ziele
a1s durch !,/issenschaftliche Fragestellungen im ge1äufigen
Sinne gekennzeichnet. Neuere theoretische Entwicklungen
der Nachbardisziplinen, die für die Bildung von Hypothesen
förderlich sein könnten, werden nicht genutzt. Es wi-rd statt
dessen vOrwiegend der Versuch unternommen, das Untersuchungs-
feld nach möglichst vielen Richtungen gleichzeitig auszuleuch-
ten, ohne daß zuvor beantwortbare Fragen identifiziert und

in prüfbaren Hypothesen formuliert \^Iorden \^Iären. Soweit dies
in Einzelfällen geschehen ist, sind die Resultate meist tri-
vial oder gar tautologisch, beispielsweise j-n dem Sinne, daß

soziale Handlungskompetenz StraffäIliger die Bewältigung
|hrer Probleme f ördere. Die Arbeiten mögen daher j-m f nter-
esse einer Erschließung des Untersuchungsfeldes für weitere,
dann theoriegeleitete Forschung zum Teil nützlich sein. Sie
sind jedoch für sich genommen überwiegend nicht geej-gnet, zu

begründeten wissenschaftli-chen Aussagen zv führen. Sie sind
praxisorientiert zwar in der Hinsicht, daß ihre Themen von
praktj-schen Problemen der Strafrechtspflege ausgehen, jedoch
nicht in der Weise, daß sie fundierte handlungsleitende Aus-
sagen liefern könnten.
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Der Wissenschaftsrat sieht für diesen Befund vor aIlem drei
unmittelbare Ursachen :

Ein großer Teil der Mitarbeiter besitzt derzeit für die
Funktionen, die sie im Institut wahrzunehmen haben, noch
nicht die erforderliche Qualifikatj-on. Wie erwähnt, stre-
ben acht von zehn wissenschaftlichen Mitarbeitern die Pro-
motion erst noch ani viele von ihnen hatten beim Iiintritt
in das Institut noch keine Berufserfahrung. Von ihnen konn-
te daher nicht erwartet werden, daß sie Forschungsvorhaben
verant\dortlich leiten. Nach Angaben des KFN waren der Zei-t-
druck, die Befristung aIler Stellen und die Kontroversen,
denen das Institut anfangs ausgesetzL wat, die Ursache da-
für, daß erfahrenere Mitarbeiter nicht ge!üonnen werden
konnten. Ob diese Einschätzung richtig und vollständig ist,
mag dahinstehen. Ej.ne behutsamere Personalpolitik, auch um

den Preis zeitlicher Verzögerungen, wäre jedenfalls für das
Institut förderlich gewesen und hätte die Ergiebigkeit sei-
ner Untersuchungen steigern können.

irleben hinreichender Erfahrung fehlte den Mitarbeitern des
KFN eine angemessene Anleitung unci wissenschaftliche Be-

treuung. Angesichts der Zahl der Mitarbeiter und des be-
schriebenen VerhäItnisses zwischen ihrer Qualifikation
und ihren Aufgaben war dj-ese vom Direktor des KFN allein
wohl kaum zu leisten. I'lach der Satzung des KFN trägt das
wissenschaftliche Kuratorium einen großen Teil der Verant-
wortung für die wissenschaftliche Qualität der Arbeit des
Instituts. Dieser Verantwortung ist es in dem entscheiden-
den Zeitraum, aIs die Projekte konzipiert und begonnen

wurden, nicht gerecht geworden. Nach Aussage seines Vor-
sitzenden hat das Kuratorium weder auf die Forschungspla-
nung im ganzen noch auf die Auswahl der llj-nzelprojekte den
bestimmenden Einfluß ausgeübt, den ihm die Satzung zuweist.
Statt dessen hat es sich nach dem Eindruck des Wissenschafts-
rates von begrüßenswerten Initlativen im Interesse der
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wissenschaftlichen Selbständigkeit des KFi'l abgesehen - mit
Einzelheiten der Forschungsvorhaben befaßt, die außerhalb
seiner Verantwortung lagen.

Weni-g föroerlich hat sich auch der Druck auf die Mitarbei-
ter ausgewlrkt, in einem Stadium ihrer Arbeit, in dem Er-
gebnisse noch nicht vorliegen konnten, umfangreiche ZwL-

schenberichte zu verfassen und zu veröffentlichen. Hier
sind Energien z\^Jeckentfremdet worden, die unter günsti-
geren Umständen der Forschung zugute gekommen wären.

II Organi sation

l4ittelbar haben die dargelegten Mänge1 der wissenschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des KFN ihre Ursachen einerseits
in den bereits erwähnten Anlaufschwierigkeiten, anderer-
seits in seiner organisatorischen Struktur und deren Aus-
füIlung durch die Organe und Gremien des Instituts.

Der Wissenschaf tsrat hat den Eindruck gle\^/onnen, daß sowohf

die zuständigen Stellen in Niedersachsen als auch die Gre-
mien des Instj-tuts über die RoIIe des KPN al-s unabhängiges
Forschungsinstitut mj-t dem Auftrag, kriminalpolitisch reLe-
vante, interdisziplinäre Forschung zu betreiben, mittler-
weile angemessene Vorstellungen entwickelt haben. Die Vor-
kehrungen, die in der Satzung, im Stellenplan und durch die
personelle Besetzung der Gremien dafür getroffen sind, ent-
sprechen dj-eser Rolle jedoch nicht in angemessener Weise

und sollten daher, falls das KFN weitergeführt wird, unter
Beachtung der oben j-n Abschnitt 8.I.2. (S. 26 f . ) genannten

Forderungen umgestaltet werden. Im einzelnen empfiehlt der
Wissenschaf tsrat folgendes :
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a) Rechtsform und Verteilung der Verantwortung

Das derzeitige Verhältnis zwischen Vorstand, Mitgliederver-
sarmnlung und wissenschaftlichem Kuratorium i-st problematisch.
In Übereinstimmung mit dem Vorstand des KFN und dem Kurato-
rium häIt der V'Iissenschaftsrat eine personelle Entflech-
tung zwischen der Mitgliederversammlung und dem Kuratorium
für dringend geboten. Diese ist auf verschiedenen Wegen

mög1ich. Wird die Rechtsform des eingetragenen Vereins
beibehalten, so kann sie durch eine Umbesetzung des wissen-
schaftlichen Kuratoriums erreicht werden, auf die im folgeri-
den noch ej-ngegangen wird. Denkbar wäre auch, das KFN in Ge-
stalt einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (analog beispielsweise zum Institut für Entwicklungspla-
nung und Strukturforschung an der Universität Hannover) neu
zu errichten, deren Hauptgesellschafter das Land lJiedersach-
sen wäre.

Der erforderlichen engen Zusammenarbeit mit den Universitä-
ten solIte dadurch Rechnung getragen werden, daß das KFN die
Stellung eines Instituts 'ran" ej-ner Universität des Landes

erhä1t. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, einer solchen Lösung
den Vorrang zu geben.

Unabhängiq von der rechtlichen Konstruktion, die für das

Institut gewählt wird, müssen in der Satzung Vorkehrungen
dafür getroffen werden, daß die Funktionen der Trägerschaft,
der Leitung und der wi-ssenschaftlichen Ergebnisbewertung und
Beratung klar voneinander abgegrenzt und angemessen verteilt
werden:

Mit der Trägerschaft ist dj-e Verantwortung für grundsätzliche
Angelegenheiten des Institus verbunden, beispj-elswelse Fragen
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der wissenschaftlichen Ausrichtung insgesamt, der Größe, der 

Struktur, der formellen Beziehungen zu anderen Institutio-

nen. Diese Verantwortung kann sich indessen nicht auf die 

Befugnis zu Weisungen in Einzelheiten der wissenschaftlichen 

Arbeit und der Geschäftsführung erstrecken. Die Vorschriften 

in der Satzung, die der Mitgliederversammlung ein Vetorecht 

gegenüber Einzelprojekten und einzelnen Mitgliedern einen 

Einfluß auf Personalentscheidungen des Vorstands einräumen, 

sind unvereinbar mit dem Auftrag des Instituts, eigenverant-

wortlich Forschung zu betreiben. Sie müssen daher entfallen. 

Sofern die Mitgliederversammlung für die Berufung und die 

Einstellungsverträge der leitenden Wissenschaftler (Direk-

toren) am KFN zuständig bleibt, muß zumindest für die Fälle, 

in denen die Berufenen zugleich Hochschullehrer einer nie-

dersächsischen Universität werden sollen, eine Beteiligung 

des für die Universitäten zuständigen Ministers in der Sat-

zung vorgesehen werden; es sollte erwogen werden, die Be-

teiligung nicht auf diese Fälle zu beschränken. 

Bei der Leitung des Instituts muß die Verantwortung für das 

wissenschaftliche Programm und für die Geschäftsführung ein-

schließlich der Personalentscheidungen liegen. Dies setzt 

voraus, daß entsprechende Befugnisse ungeteilt gegeben sind; 

Ausnahmen sollten lediglich für die Berufung leitender Wis-

senschaftler gelten, deren Verfahren in Anlehnung an die üb-

lichen Modalitäten der Berufung von Hochschullehrern gestal-

tet werden sollte. 

Die wissenschaftliche Ergebnisbewertung und Beratung haben, 

wie der Wissenschaftsrat mehrfach ausgeführt hat, eine wich-

tige Funktion für jedes Forschungsinstitut. Sie sind beim 

KFN der Form nach angemessen geregelt, jedoch fällt auf, 

daß dem Kuratorium in der Satzung eine umfassende Verant-

wortung für die Forschungsvorhaben des KFN in Gestalt einer 

Zustimmungspflichtigkeit der einzelnen Projekte zugewiesen 
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der wissenschaftlichen Ausrichtung insgesamt, der Größe, der
Struktur, cler formellen Beziehungen zu anderen Institutio-
nen. Diese Verantwortung kann sicir indessen nicht auf die
Befugnis zu l^Jeisungen in trinzelheiten der wissenschaftlichen
Arbeit und der Geschäftsführung erstrecken. Die Vorschriften
in der Satzung, die der Mitgliederversammlung ein Vetorecht
gegenüber jiinzelprojekten und einzelnen Mitgliedern einen
Einf1uß auf Personalentschej-dungen des Vorstands einräumen,
sind unvereinbar mit dem Auftrag des Instituts, eigenverant-
wortlich Forschung zu betreiben. Sie müssen daher entfallen..
Sofern die Mitgliederversammlung für die Berufung und die
Einstellungsverträge der leitenden Wissenschaftler (Direk-
toren) am KFN zuständig bleibt, muß zumindest für die Fäl1e,
in denen dj-e Berufenen zugleich Hochschullehrer einer nie-
dersächsischen Universität werden sollen, eine Beteiligung
des für die Universitäten zuständigen Ministers in der Sat-
zung vorgesehen werdeni es sollte erwogen werden, die Be-

teiligung nicht auf diese FäIle zu beschränken.

Bei der Leitunq des Instituts muß die Verant$/ortung für das

wissenschaftliche Programm und für die Geschäftsführung ein-
schließlich oer Personalentscheidungen liegen. Dies setzt
voraus, daß entsprechende Befugnisse ungeteilt gegeben sind;
Ausnahmen sollten lediglich für die Berufung leitender Wis-
Senschaftler gelten, deren Verfahren in Anlehnung an die üb-
lichen Ivlodalitäten cler Berufung von Iiochschull-ehrern gestal-
tet werden sollte.

Die wissenschaftliche Ergebnisbewertung und Beratung haben,
wie der lrlissenschaf tsrat mehrfach ausgeführt hat, eine wich-
tige Funktion für jedes Forschungsinstitut. Sie sind beim
KFN der Form nach angiemessen geregelt, jedoch fällt auf,
daß dem Kuratorium in der Satzung eine umfassende Verant-
wortungr für die Forschungsvorhaben des KFN in Gestalt einer
Zustj-mmungspflichtigkeit der einzelnen Projekte zugewiesen
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\^Iird, die es freilich kaum angemessen wahrnehmen kann und

bislang auch nicht adäquatwahrgenommen hat. Eine Anderung
der Satzung in der Welse, daß die Aufgaben des Kuratoriums
auf die für wi-ssenschaftliche Beiräte üblichen Funktionen
beschränkt werden, ist daher geboten. Das Kuratorium sollte
das Institut und dessen Träger hinsichtlich des wissen-
schaftlichen Gesamtkonzepts beraten; es sollte dj-e Ergeb-
nisse der Porschungsarbeit regelmäßig bewerten. Damit ist
ausgeschlossen, daß es im vorhinej-n die Verantwortung für
einzelne Vorhaben übernimmt.

b) Stellenplan

Die personelle Besetzung des KFN sollte sich an den spezi-
fischen Aufgaben orientieren, die einem außeruniversltären
kriminorogischen Forschungsinstitut im Kontext der Aufgaben
der Disziplin insgesamt zukommen. Es muß Sorge getragen v/er-
den, daß interdisziplinäre Forschung über Iängere Zeiträume
kompetent betrieben werden kann. Da dies die Zusammenarbeit
mehrerer ausgewJ-esener Wissenschaftler voraussetzt, hält es
der Wissenschaftsrat für erforderlich, daß die Möqlichkeit
für die Bestellung eines weiteren leitenden Wissenschaft-
Iers bald geschaffen wird. Dieser sollte zugleich Hochschul-
Iehrer an einer Universität des Landes sein oder an si_e be-
rufen werden.

Die Ausstattung mit Stellen für wissenschaftl_iche Mitarbei-
ter erscheint im jetzigen Umfang für die Arbeit des KFN an-
gemessen. Jedoch sollte die Art ihrer Besetzung den unter-
schiedlichen Funktionen entsprechen:

Ein geringer Teil der Stel_Ien soIlte unbefristet besetzt
werden könnenr ürn dem rnstitut die notwendige Kontinuität
wissenschaftlicher Erfahrung zu sj-chern. Die Möglichkei-
ten, die der BAT für eine aufgaben- und leistungsgerechte
Bezahlung bietet, sollten qenutzt werden.
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Der größere TeiI der SteIIen sollte für die befristete Be-
schäftigung qualifizierter Nachwuchswissenschaftrer ver-
wendet werden, die promoviert sind und - beispielsweise
als "postdocs" an Porschungsvorhaben des Instituts be-
teiligt werden sollen.

Für Nachwuchswissenschaftler, die i-n einem Projekt des KFN

mitarbeiten und die Promotion anstreben, sol-lten dem fn-
stitut in angemessenem VerhäItnis z\r Zahl der ständig
dort tätigen Forscher Vergütungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen, dj-e sich in der Ausgestaltung an den in
Universitäten übl-ichen Regelungen orientieren. Vor allem
konunt hier die Anstellung als wi-ssenschaftliche Hilfs-
kraft nach dem i-n der Max-Planck-Gesellschaft verwende-
ten Vertraqsmuster in Betracht.

Im übrigen sol1te das Institut für die Durchführung einzel-
ner Forschungsprojekte Drittmittel, einschließlich Perso-
nalmittel, von den Förderungsorganisationen einwerben und

sich so dem Wettbewerb mit anderen kriminologischen For-
schungseinrichtungen ste1len. Dabei sollte lalert auf die Be-

teiligung an fachlich einschlägigen Schwerpunktprogrammen

der Deutschen Forschungsgemeinschaft gelegt werden; in glei-
chem Maße bietet sich das Instj-tut auch zur Durchführung
von Forschungsaufträgen der für die Strafrechtspflege ver-
antwortlichen Stellen einschließIj-ch der Bundesregierung an.

Die Ausstattung des KFN mit nichtwissenschaftlichem Personal

ist seinen Aufgaben angemessen.

c) Leitung und wissenschaftliches Personal

Wie bereits ausgeführt, erscheint im Interesse interdiszi-
plinärer Arbeit die Berufung eines weiteren leitenden Wis-

senschaftlers (Direktors) an das KFN geboten. In der Satzung

so1}te Vorsorge für eine kollegiale Leitung und für die an
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anderen außeruniversitären Instituten bewährte Übertragung
von Leitungsfunktionen auf Zeit getroffen werden. Von den

beiden Direktoren am Institut sollte der eine Jurist und

der andere Sozj-alwissenschaftler sein. Bei der Berufung
ist Gelehrten der Vorrang zu geben, die zugleich Hochschul-
Iehrer an einer Universität des Landes sind oder an sie be-
rufen werden.

Bei der Geschäftsführung des Instituts soll-te auch die Ver-
antwortung für die AufsteLlung des iiaushaltsplans liegen.
Das in der )etzigen Satzung hierfür vorgesehene Verfahren
ist unangemessen kompliziert und führt zu einer Verwischung

der Verantwortung. Eine Beteiligung des Landes als Zuwen-

clungsgeber an der Beschlußfassung kann ourch die Bildung
eines Verwaltungsausschusses erreicht werden, in dem ein
Vertreter Cer Landesregierung mitwirkt.

tinter Beriicksichtigung clessen, was oben zurp. Stel1'-r,'plan enlp-

fohlen wurde, wird das KFI'I einen großen Teil seiner SteIIen

für wissenschaftliche Mitarbeiter neu besetzen müssen. Es

ist vordringlich, daß hierbei Gesichtspunkten der wissen-

schaftlichen Qualifikation Priorität vor anderen Erwägungen

eingeräumt wird. Insbesondere darf das KFN sich nicht ge-

halten sehen, iffi vermeintlichen Interesse rascher "lirfolge"

möglichst schnell mögtichst viele Mitarbeiter einzustellen.
Die Einstellung von i'lachwuchswissenschafLlern, die die Pro-

motion anstreben, als Projektleiter mul3 ausgeschlossen Sein.

Unbeschadet dessen, was oben allgemein zu den Aufgaben des

Kuratoriums ausgeführt wurde, wird es, falls das Institut
über 1985 hinaus fortgeführt wird, bei der Auswahl der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter, die ab 1985 dort arbeiten sol-
1en, durch verbindliche Empfehlungen mitwirken müssen. An-
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gesichts der Befrj-stung al-Ier Verträge zum 31.12.1984 wird
die Situation Anfang 1985 einem voll-ständigen Neubeginn

gleichkommen. Dabei wird die zr:künftige Leitung des Insti-
tuts auf kompetente Unterstützung angewiesen sein-

d) Wissenschaftliche Ergebnisbewertung und Beratung

Dem "vrissenschaftliciren Kuratorium" gehören zur Zeit acht
Mitglieder an. Sieben von ihnen sind Juristen. Damit ist
der gerechtfertigten Bestimmung der Satzung, daß im Kurato-.
rj.um "nöglichst aIle Diszipli-nen und Fachbereiche, die für
die kriminologische Forschung von Bedeutung sind, vertre-
ten sein" sollen, nicht angemessen Rechnung getragen. Das

Kuratorium sollte daher ohne Vermehrung der Zahl seiner
Mitglieder um einige ausgewiesene Vertreter der anderen

kriminologischen Grunddisziplinen ergänzt werden . Zu dj.esem

Zweck sollte in der Satzung dj-e Amtszeit im Kuratorium
(unter Belassung der Möglichkeit der Wiederwahl) gegenüber

der geltenden Bestimmung reduziert werden.

Das Kuratorium so1lte die Aufgabe haben, das Institut im Hin-
blick auf seine Forschungsplanung und auf die Durchführung
seiner Arbeiten zu beraten, zu diesem Zweck regelmäß19 Berich-
te der Institutsleitung entgegenzunehmen und dazu - auch ge-
genüber dem Träger und dem zuständigen Minister - eine SteI-
lungnahme abzugeben. Das Kuratorium so1l ferner bei der Beru-
fung der Direktoren am Institut in der Wej-se mitwirken, daß

ihm unter Beteiligung des Vorstandes des Instituts die Auf-
stellung einer Berufungsliste in Anlehnung an die an Univer-
sitäten üblichen RegeIn obliegt. Di-e Satzung sollte vorsehen,
daß es vom zuständigen lilinister berufen wird.
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Die laufende Ergebnisbewertung und Beratung durch das Kura-

torium sollte dadurch ergänzt werden, daß in längeren Zeit-

abständen oder aus besonderen Anlässen, beispielsweise bei 

einem bevorstehenden Wechsel im Institutsvorstand, ein vom 

zuständigen Landesminister berufenes "Visiting Committee" 

unter Beteiligung ausländischer Kriminologen die Arbeit des 

Instituts insgesamt unter dem Gesichtspunkt überprüft, ob 

seine weitere Förderung gerechtfertigt ist. 

e) Zusammenarbeit mit anderen kriminologischen Forschungs-

einrichtungen 

Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des KFN gehört es, "mit an-

deren Einrichtungen, die kriminologische Forschung betrei-

ben oder fördern, eng" zusammenzuarbeiten. Seine Zusammen-

arbeit erstreckt sich bisher vor allem auf die Institutio-

nen der Strafrechtspflege bei der Durchführung seiner Pro-

jekte und auf die Beteiligung auswärtiger Wissenschaftler 

an den Kolloquien. Ferner nimmt der Leiter des Instituts 

Lehraufträge an zwei Universitäten wahr. 

Eine Ausweitung dieser Zusammenarbeit ist sowohl im Inter-

esse der kriminologischen Forschung allgemein als auch im 

Interesse des KFN geboten; sie sollte sich vor allem auf 

die Universitäten erstrecken, in denen kriminologische For-

schung betrieben wird. Das KFN verfügt auf organisatorisch-

technischer Ebene über eine vergleichsweise leistungsfähige 

Infrastruktur für empirische Arbeit und über Möglichkeiten 

des Zugangs zum Untersuchungsfeld kriminologischer Forschung, 

die den Universitäten nicht in gleicher Weise offenstehen. 

Auf der anderen Seite bedarf es einer ständigen wissenschaft-

lichen Erneuerung durch Beteiligung von Nachwuchswissen-

schaftlern an seiner Arbeit. Das KFN sollte daher alle An-

strengungen unternehmen, künftig Forschungsvorhaben gemein-

sam mit Universitätsinstituten der Kriminologie und benach- 
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Die laufende Urgebnisbewertung und Beratung durch das Kura-
torium sollte dadurch ergänzt werden, daß in längeren ZeiL-
abständen oder aus besonderen AnIäsSen, beispielsweise bei
einem bevorstehenden Wechsel im Institutsvorstand, ein vom

zuständigen Landesminister berufenes "Visiting Committee"
unter Beteiligung ausländischer Kriminologen die Arbeit des

Instituts insgesamt unter dem Gesichtspunkt überprüft, ob

seine weitere Förderung gerechtfertigt ist.

e) Zusammenarbeit mit anderen kriminologischen Forschungs-
einrichtungen

Zu den satzungsgemäßen Aufgaben des KFN gehört es, "mit an-
deren Einrichtungen, die kriminol-ogische Forschung betrei-
ben oder fördern, eD9" zusammenzuarbeiten. Seine Zusammen-

arbeit erstreckt sich bisher vor aIlem auf die Institutio-
nen der Strafrechtspflege bei der Durchführung seiner Pro-
jekte und auf die Beteiligung auswärtiger Wissenschaftler
an d.en Kolloquien. Ferner nimmt der Leiter des Instituts
Lehraufträge an zweL Universitäten wahr.

Eine Ausweitung dieser Zusammenarbeit ist sowohl im Inter-
esse der kriminologischen Forschung allgemein als auch im
Interesse des KFN geboten; sie sollte sich vor allem auf
die Universitäten erstrecken, in denen kriminologische For-
schung betrieben wird. Das KFN verfügt auf organisatorisch-
technischer Ebene über eine vergleichsweise leistungsfähige
Infrastruktur für empirische Arbeit und über Möglichkeiten
des Zugangs zum Untersuchungsfeld kriminologischer Forschung,
die den Universitäten nicht in glelcher Weise offenstehen.
Auf der anderen Seite bedarf es einer ständigen wissenschaft-
lichen Erneuerung durch Beteiligung von Nachwuchswissen-
schaftlern an seiner Arbeit. Das KEN sollte daher aIIe An-
strenqungen unternehmen, künftig Forschungsvorhaben gemein-
sam mit Universitätsinstj-tuten der Kriminologie und benach-
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barter Fächer, z.B. auch der forensischen Psychiatrie, durch-

zuführen und zu einem regelmäßigen Austausch von Personal 

mit ihnen zu gelangen. Ein vielversprechender Weg hierfür 

wäre die Betreuung empirischer Arbeiten von Doktoranden 

und Habilitanden der Universitäten durch das KFN. Wie be-

reits ausgeführt, sollte ein Teil der Personalstellen des 

KFN zu diesem Zweck besetzt werden. Zusätzlich wird empfoh-

len, dem KFN Mittel für Stipendien zur Verfügung zu stellen, 

um interessierte Nachwuchswissenschaftler zur zeitlich be-

fristeten Mitarbeit zu gewinnen. Das Institut könnte so 

einen spezifischen, dringend erwünschten Beitrag zur För-

derung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Krimino-

logie leisten. 

f) Veröffentlichungen und Kolloquien 

Mit der Ausrichtung von Kolloquien zu aktuellen Themen der 

kriminologischen Forschung hat das KFN einen wertvollen Bei-

trag zur Verständigung und zur Zusammenarbeit in der Krimi-

nologie geleistet. Diese Praxis sollte beibehalten werden. 

Die Herausgabe einer eigenen Veröffentlichungsreihe durch 

das Institut ist sinnvoll und sollte - vor allem zum Zweck 

einer Dokumentation von Kolloquien, die das Institut durch-

führt - beibehalten werden. Allerdings sollten die qualita-

tiven Anforderungen an die Beiträge erhöht werden, um den 

einzelnen Bänden Verbreitung und wissenschaftliche Wirkung 

besser zu sichern. Das Institut sollte jedoch in Abkehr von 

seiner bisherigen Praxis darauf hinwirken, daß Arbeiten sei-

ner Mitarbeiter vor allem in wissenschaftlichen Fachzeit-

schriften, mit Vorzug solchen, die über ein Gutachtersystem 

verfügen, veröffentlicht werden. Von der Veröffentlichung 

- und möglichst auch von der Anfertigung - umfangreicher 

Zwischenberichte über Vorhaben, die noch nicht abgeschlos-

sen sind, sollte abgesehen werden. 

I
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barter Fächer , Z.B. auch der forensischen Psychiatrie, durch-
zuführen und zu einem regelmäßigen Austausch von Personal
mit ihnen zu gel-angen. Ein vielversprechender Weg hierfür
wäre die Betreuung empirischer Arbeiten von Doktoranden
und Habilitanden der Universitäten durch das KFN- Wie be-
reits ausgeführt, sollte ein Teil der Personalstellen des

KFN zu diesem Zweck besetzt werden. Ztsätzlich wird empfoh-
len, dem KFN Mittel für Stipendien zur Verfügung zu ste1len,
um interessierte Nachwuchswissenschaftler zur zeitlich be-
fristeten Mj-tarbeit zu gewinnen. Das fnstitut könnte so

einen spezifischen, dringend erwünschten Beitrag zur För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Krimino-
logie leisten.

f) Veröffentlichungen und Kolloquien

Mit der Ausrichtung von Kolloquien zu aktuell-en Themen der
kriminologischen Forschung hat das KFN einen wertvollen Bei-
trag zur Verständigung und z\tr Zusammenarbeit in der Krimj--
nologie geleistet. Diese Praxis Sol1te beibehalten werden.

Die Herausgabe einer eigenen Veröffentlichungsreihe durch
das Institut ist sinnvoll und sollte - vor allem zum Zweck

einer Dokumentation von Kolloquien, die das Institut durch-
führt - beibehalten werden. Allerdings sollten die qualita-
tiven Anforderungen an die Beiträge erhöht werden, um den

einzelnen Bänden Verbreitung und wissenschaftliche Wirkung
besser zu sichern. Das Institut sollte jedoch in Abkehr von
seiner bisherigen Praxis darauf hinwirken, daß Arbeiten Sei-
ner Mitarbeiter vor allem in wissenschaftlichen Fachzeit-
schriften, mit Vorzug solchen, die über ein Gutachtersystem
verfügen, veröffentlicht werden. Von der Veröffentl-ichung

und möglichst auch von der Anfertigung - umfangreicher
Zwischenberichte über Vorhaben, die noch nicht abgeschlos-
sen sind, so11te abgesehen werden.
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C. Zusammenfassung

Die Initiative der Landesregierung zur Gründung des Krirni-
nologischen Forschungsinstituts Niedersachsen entsprach ei-
nem drj-ngenden Bedarf aus der Sicht sowohl der Krj-minalpo-
Iitik als auch der Kriminologie a1s Wissenschaft.

Infolge beträchtl-icher Anlaufschwierigkeiten, die unter
anderem auf Mänge1 in der Verteilung und in der Wahrneh-

mung der wissenschaftlichen Verantwortung und auf eine über-
eitte Stellenbesetzungspolitik in der Zei-L unmittelbar nach'

der Gründung zurückzuführen sind, hat das Institut überzeu-
gende Eorschungsleistungen bislang noch nicht vorlegen können.

Gleichwohl hat sich das Institut in den dreieinhalb Jahren
seines Bestehens auf verschiedenen Feldern bewährt: Es ver-
fügt über eine leistungsfähige rnfrastruktur für empirische
Untersuchungen. Es hat - namentlich auf dem Gebiet der Be-

währungshilfe - Möglichkeiten des Zugangs zu seinem Unter-
suchungsfeld erschlossen, die ei-ne gute Voraussetzung für
künftige Forschungsarbeiten bieten können. Es hat durch sej--
ne Vortragsreihen und Kol1oqui-en rasch erreicht, daß seine
Existenz überregional beachtet wird, und die Diskussion zwi-
schen verschledenen Richtungen der Kriminologie in begrü-
ßenswerter Weise belebt.

Die Bedürfnisse von Kriminalpolitik und Kriminologie, die
zur Gründung des Instituts geführt haben, bestehen fort.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, das fnstitut ent-
sprechend den oben im einzelnen ausgeführten Empfehlungen
umzugestalten und es in dieser neuen Form fortzuführen.


